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Kriterien für „Pflichtfreundschaftsspiele“ 

• Die Anzahl der älteren Stammspieler(-innen) darf die Hälfte der gesamten 
erforderlichen Stammspieler(-innen) nicht überschreiten. 

• Die Anzahl der älteren Spieler(-innen) muss weniger als 50 % aller auf dem 
Meldeformular aufgeführten Spieler(-innen) betragen. 

• Die älteren Spieler(-innen) dürfen maximal 1 Jahr zu alt sein. 

• Es darf je Spiel max. ein/eine älterer/ältere Spieler(-in) eingesetzt werden. 

• Zusammen mit der Mannschaftsmeldung (Ende Mai / Anfang Juni) ist die 
Mannschaftsaufstellung und ein formloser Antrag auf Pflichtfreundschaftsspiele 
dem Kreis einzureichen, um die Pflichtfreundschaftsspiele für die nächste Saison 
genehmigen zu lassen. 

• Der Antrag auf Pflichtfreundschaftspiele ist vom antragstellenden Verein zu 
begründen. 

• Die Genehmigung erfolgt durch den Staffelleiter in Zusammenarbeit mit dem 
Kreisjugendwart und dem zuständigen Sachbearbeiter.  

• Der Staffelleiter kann in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendwart und dem 
zuständigen Sachbearbeiter im Einzelfall und auf Antrag des Vereins Ausnahmen 
von den oben genannten Kriterien zulassen. Die Ausnahmegenehmigungen sind zu 
begründen und zu protokollieren. Ein Anspruch auf Ausnahmegenehmigungen 
besteht nicht. 

• Bei Personalunion (z. B. Sachbearbeiter und Staffelleiter) oder Befangenheit (z. B. 
Entscheidung über Antrag des Heimatvereins) wird der zweite Sachbearbeiter oder 
ersatzweise ein anderes Mitglied des Jugendausschusses hinzugezogen. Die 
befangene Person hat in diesem Fall kein Stimmrecht. 

• Bei Nachmeldungen während der Saison sind die genannten Kriterien zu beachten. 

Wir bitten alle Vereine, diese Kriterien bei der Me ldung der Mannschaften für 
die Saison 2007/2008 zu beachten. Sinn der Regelung  ist es nicht, die Vereine 
zu kontrollieren, sondern unterstützend bei der Aus wahl der richtigen 
Spielklasse mitzuwirken. 

 


